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Von der Censur erlaubt. Riga, den 9. September 1878.



§ 1.

Же Stipendienkasse hat zum Zweck, den Söhnen und Adoptiv­

söhnen ihrer Mitglieder zum Studium auf der Universität, auf der 
Academie oder im Polytechnicum, soweit möglich, die nöthigen Mittel 

zu gewähren.

Anmerkung. In Bezug auf Stief- und Pflegesöhne steht es 
der Generalversammlung zu, zu bestimmen, ob dieselben, 

falls sie studiren, auch an den Quoten participiren oder 

nicht.

§ 2.

Jeder Evangel.-Luth. Pastor des livländischen Consistorialbezirks, 
sei es, daß er noch im Amte stehe oder aus dem Amte getreten sei, 
und jeder Docent der theolog. Facultät zu Dorpat kann Mitglied 

der Kasse werden.

§ 3.

Das Eintrittsgeld für einen im Jahre der Gründung der 
Kasse beitretenden Prediger beträgt fünfzig (50) Rbl. S., für jeden 

später eintretenden einhundert (100) Rbl., doch ist es gestattet, das 
Eintrittsgeld in Raten von fünfundzwanzig (25) Rbl. im Laufe 

der ersten zwei, resp. vier Jahre zu zahlen. Der noch ausstehende 
Rest des Eintrittsgeldes ist mit sechs Procent zu verzinsen. Falls 

ein Mitglied vor Zahlung des vollen Eintrittsgeldes stirbt, hat die 

Wittwe, falls sie für ihre Söhire an der Stipendienzahlung parti­
cipiren will, den noch ausstehenden Rest des Eintrittsgeldes nebst 

Renten voll auszuzahlen.
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§ 4.

Abgesehen von dem Eintrittsgelde, hat jedes Mitglied bis zum 

sechzigsten Lebensjahr einen Jahresbeitrag von fünf (5) Rbl. zu 
zahlen; stirbt ein Mitglied vor seinem sechzigsten Lebensjahre, so 

haben seine Söhne volles Anrecht auf das Stipendium, ohne daß die 
Wittwe oder die Waisen den Jahresbeitrag fortzuzahlen brauchten.

§ 5.

Diejenigen Prediger, die nicht gleich bei Gründung der Kasse, 
resp. ihrem Amtsantritte Mitglieder geworden sind, haben beim 
Zutritt zur Kasse, außer dem Eintrittsgelde, den Jahresbeitrag von 

fünf Rbl. für alle Jahre, von Gründung der Kasse, resp. ihrem 
Amtsantritte an gerechnet, nachzuzahlen, und zwar mit einem Zu» 
schlag von zehn (10) Procent pro anno. Es gilt dies auch für 
Prediger, die sich nach Gründung der Kasse aus andern Consistorial- 
bezirken in den livländischen versetzen lassen und der Kasse beitreten 

wollen.

§ 6.

Ein Prediger, der der Kasse beigetreten ist, bleibt Mitglied 

derselben, auch wenn er in einen andern Consistorialbezirk übersiedelt 
oder wenn er sein Amt aufgiebt, so lange er alles in diesem Statute 
Festgesetzte erfüllt.

Anmerkung. Ist Jemand wegen Arbeitsunfähigkeit vor dem 
sechzigsten Jahre emeritirt worden, so steht der General­
versammlung das Recht zu, ihn von der weitern Zahlung 
der Jahresbeiträge zu dispensiren.

§ 7.

Die Jahresbeiträge müssen postnumerando auf der jährlich 
zur Zeit der livländischen Provinzialsynode stattfindenden General­
versammlung gezahlt werden. Wer seinen Beitrag nicht zum be­

stimmten Zahlungstermine entrichtet, hat zugleich mit dem rück­




